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Regeste

Tätlichkeiten, mehrfache Beschimpfung usw.; Nichteintreten | Straftaten

Erwägungen

E. 1
Das Obergericht des Kantons Zug stellte am 26. Oktober 2022 die Rechtskraft des
erstinstanzlichen Urteils des Strafgerichts vom 17. Mai 2022 bezüglich diverser Punkte fest
und hiess die Berufungen sowohl des Beschwerdeführers als auch der Staatsanwaltschaft
teilweise gut. Es sprach den Beschwerdeführer vom Vorwurf der vorsätzlichen
Widerhandlung gegen das Waffengesetz frei, erklärte ihn aber der Tätlichkeit, der
mehrfachen Beschimpfung, der versuchten Drohung und der Drohung schuldig. Es
widerrief den vom Bezirksgericht Bremgarten mit Urteil vom 28. März 2018 gewährten
bedingten Vollzug für eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen, nicht aber den mit Strafbefehl
vom 25. Juni 2015 der Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten gewährten bedingten Vollzug
einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen. Unter Einbezug der widerrufenen Strafe verurteilte es
den Beschwerdeführer zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen als Gesamtstrafe (unter
Anrechnung der erstandenen Untersuchungshaft und der Freiheitsbeschränkung durch
Ersatzmassnahmen von insgesamt 60 Tagen) und zu einer Busse von Fr. 50.--
(Ersatzfreiheitsstrafe 1 Tag). Zudem regelte es die Übergabe von beschlagnahmten
Gegenständen an die Zuger Polizei zwecks Prüfung allfälliger Massnahmen nach Art. 31
des Waffengesetzes und regelte die Kosten- und Entschädigungsfolgen. Mit Beschwerde in
Strafsachen an das Bundesgericht wendet sich der Beschwerdeführer gegen die
Schuldsprüche, den Widerruf, die Strafe, die Übergabe des Morgensterns an die Polizei
sowie gegen die Kosten- und Entschädigungsregelung.

E. 2
Gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Beschwerdebegründung in gedrängter Form
darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt, wobei für die Anfechtung
des Sachverhalts qualifizierte Begründungsanforderungen gelten (vgl. Art. 97 Abs. 1 und
Art. 106 Abs. 2 BGG ). Im Rahmen der Sachverhaltsrüge genügt es nicht, einen von den
tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz abweichenden Sachverhalt zu behaupten oder
die eigene Beweiswürdigung zu erläutern ( BGE 137 II 353 E. 5.1; Urteil 6B_1513/2021
vom 10. Januar 2022 E. 4 mit Hinweis).

E. 3
Die Beschwerde genügt den gesetzlichen Begründungsanforderungen nicht. Der
Beschwerdeführer begnügt sich damit, seine im kantonalen Verfahren verworfenen
Standpunkt zu wiederholen und dem Bundesgericht das eigene Narrativ des angeblich
Vorgefallenen zu unterbreiten, ohne dabei indes Bezug auf die vorinstanzlichen



Urteilserwägungen zu nehmen, geschweige denn sich damit in einer den
Formerfordernissen genügenden Weise auseinanderzusetzen, um anhand dieser darzulegen,
dass und weshalb die Vorinstanz bei der Beweiswürdigung und Sachverhaltsfeststellung in
Willkür verfallen wäre oder beim von ihr festgestellten Sachverhalt Recht verletzt hätte.
Dies gilt namentlich auch, soweit sich der Beschwerdeführer zu seinem Gesundheitszustand
äussert und dabei pauschal beklagt, sein Hirnschaden sei seitens der Polizei, der
Staatsanwaltschaft und der Gerichte nicht wirklich zur Kenntnis genommen worden.
Ausführungen zum Widerruf, zur Strafzumessung, zur Einziehung oder zur Kosten- und
Entschädigungsregelung finden sich in der Beschwerde zudem nicht. Daraus ergibt sich
folglich nicht, dass und inwiefern das angefochtene Urteil gegen das geltende Recht im
Sinne von Art. 95 BGG verstossen könnte. Auf die Beschwerde kann folglich mangels
tauglicher Begründung im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht eingetreten werden.

E. 4
Angesichts der Aussichtslosigkeit des Verfahrens ist dem Gesuch um unentgeltliche
Rechtspflege und Verbeiständung nicht zu entsprechen ( Art. 64 BGG ). Indessen kann
ausnahmsweise auf eine Kostenauflage verzichtet werden ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


